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Erledigung des Prüfungsberichtes 

Der StRH Wien unterzog den Umschlag im Hafen Albern einer sicherheitstechnischen Nach-

prüfung. Der diesbezügliche Bericht des StRH Wien wurde am 2. März 2023 veröffentlicht 

und im Rahmen der Sitzung des StRH-Ausschusses vom 10. März 2023 mit Beschluss zur 

Kenntnis genommen. 

 

 

Kurzfassung des Prüfungsberichtes 

Die Hafen Wien GmbH ist Grundeigentümerin im Hafen Albern. Durch langjährige Bestand- 

und Baurechtsverträge ergab sich eine Zusammenarbeit mit Firmen, die sich im Hafen an-

gesiedelt haben und dort einen Umschlag von Gütern betreiben. Bei den Gütern handelte es 

sich in erster Linie um landwirtschaftliche Produkte, Stahl, Baustoffe und Schwergut. Der 

Umschlag erfolgte im Hafen mit Schiffen, mit Kraftfahrzeugen und mit der Eisenbahn. Die 

Hafen Wien GmbH konzentrierte sich im Hafen Albern auf das Immobilienmanagement und 

die Hafenaufsicht.  

 

Nach den Überschwemmungen in den Jahren 2002 und 2013 gelang es der Hafen Wien 

GmbH im Jahr 2022 nach großen, jahrelangen Anstrengungen, durch die Errichtung eines 

Hafentores samt Pumpwerk und Begleitanlagen einen wirksamen Hochwasserschutz im Ha-

fen Albern umzusetzen. Um einen sicheren Verkehr bei aufrechtem Hafenbetrieb zu errei-

chen, wurde von ihr ein Sicherheitskonzept erstellt. 

 

Sofortiger sicherheitstechnischer Verbesserungsbedarf ergab sich bei einem Verladeturm 

für Schiffsbeladungen, bei einem schief stehenden Telefonmast und bei nicht gesicherten 

Gruben bei Eisenbahnanlagen. Die im Vorbericht aufgezeigten Mängel an den Gleisanlagen 

wurden seit dem Vorbericht an einigen Stellen bereits behoben. Die begonnenen Ausbesse-

rungen an den Gleisanlagen sollten aber noch fortgesetzt werden, um die Sicherheit im Ei-

senbahnbetrieb zu erhöhen.  

 

Die Kontrollmaßnahmen der Hafenaufsicht wären zu intensivieren bzw. genauer durchzufüh-

ren, um die Rettungsringe, Feuerlöscher und Bergungstreppen ständig gebrauchstauglich zu 

halten und den Hafenbetrieb sicherer zu gestalten. In einer zu überarbeitenden Betriebsord-

nung und Brandschutzordnung sollte der Friedhofsverkehr in geeigneter Form berücksichtigt 

werden sowie geklärt werden, ob ein bestehender nicht-öffentlicher Eisenbahnübergang als 
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Feuerwehrzufahrt zu einer Bergungstreppe an der südlichen Kaikante geeignet bzw. notwen-

dig ist. 

 

Bei gewissenhafter Umsetzung der Nachprüfungsergebnisse durch die Hafen Wien GmbH 

wird sich eine erhöhte Sicherheit bei der Benützung der Gleisanlagen, der Hafeneinrichtun-

gen und Straßen im Hafen Albern ergeben. 
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Bericht der Hafen Wien GmbH zum Stand der Umsetzung 
der Empfehlungen 

Im Rahmen der Stellungnahme der geprüften Stelle wurde folgender Umsetzungsstand in 

Bezug auf die ergangenen 14 Empfehlungen bekannt gegeben: 

 

Stand der Umsetzung der  
Empfehlungen 

Anzahl Anteil in % 

umgesetzt 12 85,7 

in Umsetzung 2 14,3 

geplant/in Bearbeitung - - 

   

nicht geplant - - 

 

 

 
 

 

 

85,7 %

14,3 %

Stand der Umsetzung der Empfehlungen

umgesetzt in Umsetzung geplant/in Bearbeitung nicht geplant
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Umsetzungsstand im Einzelnen 

Begründung bzw. Erläuterung der Maßnahmenbekanntgabe seitens der geprüften Stelle un-

ter Zuordnung zu den im oben genannten Bericht des StRH Wien erfolgten Empfehlungen, 

der jeweiligen Stellungnahme zu diesen Empfehlungen seitens der geprüften Stelle und all-

fälliger Gegenäußerung des StRH Wien: 

 

 

Empfehlung Nr. 1 

 

 Künftig wäre die laufende Überprüfung der Hafeneinrichtun-

gen durch die Hafenmeister wieder im erforderlichen Aus-

maß sowie wirkungsvoll durchzuführen. 

 

 Stellungnahme der geprüften Stelle: 

 Der Empfehlung wird nachgekommen. Künftig werden die 

Hafenmeister die Hafeneinrichtungen laufend im erforderli-

chen Ausmaß überprüfen und eine Mängelauflistung erstel-

len. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wurde umgesetzt.  

 

Die Hafeneinrichtungen werden vom Hafenmeister laufend im er-

forderlichen Ausmaß überprüft und in einer Mängelauflistung fest-

gehalten.  
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Empfehlung Nr. 2 

 

 Um die Vorteile der Donauschifffahrt für einen umwelt-

freundlicheren Transport von Gütern zu fördern und die wid-

mungsgemäße bzw. zweckgebundene Verwendung von Ha-

fenliegenschaften sicherzustellen, wären künftige Verträge 

zur Nutzung von Hafenliegenschaften derart zu gestalten, 

dass ein Umschlag auf Schiffe für die Vertragspartnerinnen 

bzw. Vertragspartner angemessene monetäre Vorteile 

bringt. Die ausschließliche Verwendung des vergleichsweise 

umweltschädlicheren Straßenverkehrs zum An- und Ab-

transport von Gütern auf Hafenliegenschaften, die über das 

Hafenbecken an die Donau sowie an die Eisenbahn ange-

schlossen sind, sollte hingegen für die Vertragspartnerinnen 

bzw. Vertragspartnern der Hafen Wien GmbH zu angemes-

senen monetären Nachteilen führen. 

 

 Stellungnahme der geprüften Stelle: 

 Die Hafen Wien GmbH vergibt bzw. vergab Flächen an der 

Kaikante nur mit Umschlagspönale, welche ein monetärer 

Anreiz für den Güterumschlag Wasser/Land bzw. Land/Was-

ser ist. Die letzte Betriebsansiedlung im Hafen Albern belegt 

dies, wobei im freiwilligen Bieterinnen- bzw. Bieterverfahren 

die Nutzung der Wasserstraße und der Schiene auch in die 

Entscheidung geflossen ist. Die jüngste Berichterstattung in 

der Tageszeitung Kurier vom 26. Jänner 2023 unterstreicht 

dies. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung befindet sich in Umsetzung.  

 

Derzeit hat der Hafen Wien keine freien Flächen. Eine Pönale bei 

fehlendem bzw. zu geringem Umschlagsvolumen wird jetzt schon 

an die Kundinnen bzw. Kunden verrechnet, ebenso auch für Flä-

chen, die nicht direkt am Wasser gelegen sind.  
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Empfehlung Nr. 3 

 

 Den Verkehrssicherungspflichten beim schadhaften Verla-

deturm wäre nachzukommen, damit ein möglicher Eintritt 

von Schäden an Personen und Sachen abgewendet werden 

kann. Aufgrund der vorliegenden Schäden wäre die Vor-

nahme einer Einsichtnahme in ein nachvollziehbares Gut-

achten über den Zustand des Verladeturms aus dem Fach-

gebiet der Baustatik durch die Hafen Wien GmbH 

erforderlich. Die Umsetzung der darin enthaltenen Maßnah-

men wäre im Rahmen der Hafenaufsicht sicherzustellen. 

 

 Stellungnahme der geprüften Stelle: 

 Der Turm ist nicht im Eigentum der Hafen Wien GmbH. Die 

Hafen Wien GmbH hat die Eigentümerin des Turms über die 

Feststellung des StRH Wien informiert, welche zugesagt hat, 

den Turm von einer Statikerin bzw. einem Statiker überprü-

fen zu lassen und gegebenenfalls Maßnahmen zu setzen. 

Verkehrssicherungspflichten treffen nach dem Gesetz die je-

weilige Besitzerin bzw. den jeweiligen Besitzer. Besitzerin 

bzw. Besitzer des Werkes ist diejenige bzw. derjenige, die 

bzw. der die Sache auf eigene Rechnung führt und die Verfü-

gungsgewalt darüber hat. Dies trifft hier weder beim Turm 

noch bei der Eisenbahnanlage auf die Hafen Wien GmbH zu. 

 

Gegenäußerung des StRH Wien: 

 Nach den Bestimmungen des vorwiegend im ABGB geregel-

ten Schadenersatzrechtes besteht eine Verkehrssicherungs-

pflicht für diejenige bzw. denjenigen, die bzw. der auf einem 

ihr bzw. ihm zu Verfügung stehenden Grund einen Verkehr 

für Menschen öffnet. 
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Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wurde umgesetzt.  

 

Es wurden seitens der Hafen Wien GmbH diesbezüglich mehrma-

lige Gespräche mit dem Kunden geführt. Die Hafen Wien GmbH 

hält nochmals fest, dass der Verladeturm sich im Eigentum eines 

Kunden befindet. Die Anlage wurde im Auftrag des Kunden auf ihre 

wesentlichen Bestandteile für die Funktion des Verladerohres 

rückgebaut, sämtliche nicht benötigten Anlagenteile wurden ent-

fernt. Die verbleibende Konstruktion dient nur noch als Stütze des 

Verladerohres. Dies bestätigt auch ein vom Kunden beauftragtes 

Gutachten vom 26. Mai 2023, welches die Empfehlungen des 

StRH Wien beinhaltet. Die Hafen Wien GmbH wird in diesem Be-

reich die Aufstellung von Warntafeln veranlassen. 

 

Empfehlung Nr. 4 

 

 Es wären geeignete Vorkehrungen zu treffen, damit die er-

forderlichen Rettungsringe gemäß § 8 Abs. 4 SchAVO jeder-

zeit gut sichtbar, leicht erreichbar und gebrauchsbereit ge-

halten werden. 

 

 Stellungnahme der geprüften Stelle: 

 Der Empfehlung wird nachgekommen. Es werden Rettungs-

ringe eingesetzt, die jederzeit gut sichtbar, leicht erreichbar 

und gebrauchsbereit sind. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wurde umgesetzt.  
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Empfehlung Nr. 5 

 

 Beim Hafentor wäre die provisorische Anbringung eines Ret-

tungsringes durch eine endgültige Anbringung unter Beach-

tung der geltenden Normen zu ersetzen. Die Position des 

Rettungsringes sollte im Lageplan zur neuen Betriebsord-

nung eingetragen sein. 

 

 Stellungnahme der geprüften Stelle: 

 Der Empfehlung wird nachgekommen. Der Rettungsring mit 

der provisorischen Anbringung wurde entfernt. Ein neuer 

Rettungsring wird im Rahmen der noch ausständigen Kollau-

dierung positioniert und in die noch zu kollaudierende Be-

triebsordnung eingetragen. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wurde umgesetzt.  

 

Empfehlung Nr. 6 

 

 Bei den laufenden Kontrollen der behördlich vorgeschriebe-

nen Notfalleinrichtungen durch die Hafenmeister wäre da-

rauf zu achten, dass die Feuerlöscherboxen keine Wespen-

nester aufweisen, damit die Feuerlöscher im Notfall 

gefahrlos entnommen werden können. 

 

 Stellungnahme der geprüften Stelle: 

 Der Empfehlung wird nachgekommen. Künftig werden bei 

den laufenden Überprüfungen der Hafeneinrichtungen durch 

die Hafenmeister die Feuerlöschboxen kontrolliert. 
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Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wurde umgesetzt.  

 

Empfehlung Nr. 7 

 

 Im Rahmen der Verkehrssicherungspflichten im Hafen Al-

bern wäre eine dauerhafte Sanierung des Telefonmastes im 

Weg der zuständigen Kommunikationsanbieterin zu erwir-

ken. 

 

 Stellungnahme der geprüften Stelle: 

 Der Empfehlung wird nachgekommen. Das Erfordernis der 

dauerhaften Sanierung des Telefonmastes wird der Eigentü-

merin nochmals schriftlich mitgeteilt und auf den gegen-

ständlichen StRH Wien-Bericht (nach Veröffentlichung) Be-

zug genommen, da die Verkehrssicherungspflicht nach 

ABGB die Besitzerin bzw. den Besitzer des Werkes trifft. Be-

sitzerin bzw. Besitzer des Werkes ist diejenige bzw. derje-

nige, der die Sache auf eigene Rechnung führt und die Verfü-

gungsgewalt darüber hat. Dies trifft nicht auf die Hafen Wien 

GmbH zu. 

 

Gegenäußerung des StRH Wien: 

 Nach den Bestimmungen des vorwiegend im ABGB geregel-

ten Schadenersatzrechtes besteht eine Verkehrssicherungs-

pflicht für diejenige bzw. denjenigen, die bzw. der auf einem 

ihr bzw. ihm zu Verfügung stehenden Grund einen Verkehr 

für Menschen öffnet. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wurde umgesetzt.  
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Die Hafen Wien GmbH hat die Eigentümerin des Mastes mehrmals 

kontaktiert, um die aus ihrer Sicht festgestellten Mängel zu behe-

ben. Die Eigentümerin des Mastes hat eine Bauunternehmung mit 

der Sanierung beauftragt. Diese konnte den alten Mast nicht tau-

schen, da er einbetoniert war. Deshalb wurde der Mast mit 2 zu-

sätzlichen Betonstützen gesichert, um die Statik zu gewährleisten. 

 

Empfehlung Nr. 8 

 

 Durch die Veranlassung geeigneter Pflegemaßnahmen wäre 

dafür zu sorgen, dass neu gesetzte Bäume überleben kön-

nen. Die Stützeinrichtungen der Bäume sollten über eine aus-

reichend lange Zeit wirksam bleiben. 

 

 Stellungnahme der geprüften Stelle: 

 Der Empfehlung wird nachgekommen. Die gegenständlichen 

Bäume werden im Rahmen des Bescheides (Erteilung der 

Bewilligung für Ersatzpflanzung) gesetzt und betreut. Die ge-

genständlichen Bäume wurden in der Kalenderwoche 5 des 

Jahres 2023 (Neupflanzung in der Winterperiode) neu ge-

setzt. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wurde umgesetzt.  

 

Empfehlung Nr. 9 

 

 Im Rahmen der Hafenaufsicht wäre sicherzustellen, dass die 

Gleisanlagen durch die Bestand- und Baurechtsnehmenden 

und sonstigen Vertragspartnerinnen bzw. Vertragspartner 

der Hafen Wien GmbH durch Umschlaggüter, Gebäudeteile 

u.dgl. nicht verunreinigt werden, um einen sicheren Eisen-

bahngüterverkehr im Hafen Albern zu gewährleisten. 
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 Stellungnahme der geprüften Stelle: 

 Der Empfehlung wird nachgekommen. Die Verunreinigung 

der Gleisanlagen wird der Eigentümerin der Gleisanlagen 

nochmals schriftlich mitgeteilt und auf den gegenständli-

chen StRH Wien-Bericht (nach Veröffentlichung) Bezug ge-

nommen. 

 

 Die Hafenaufsicht hat die schifffahrtsrechtliche Aufsicht 

über die Hafenanlagen, außerhalb der Hafenanlagen besteht 

als Hafenaufsicht keine Befugnis, Anordnungen zu treffen. 

 

Gegenäußerung des StRH Wien: 

 Nach den Bestimmungen des vorwiegend im ABGB geregel-

ten Schadenersatzrechtes besteht eine Verkehrssicherungs-

pflicht für diejenige bzw. denjenigen, die bzw. der auf einem 

ihr bzw. ihm zu Verfügung stehenden Grund einen Verkehr 

für Menschen öffnet. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wurde umgesetzt.  

 

Im April 2023 gab es eine Sicherheitsbegehung seitens der Eigen-

tümerin der Gleisanlagen. Das Protokoll darüber vom 31. Mai 2023 

liegt in der Hafen Wien GmbH auf. Vorgesehen sind regelmäßige 

Gleisbegehungen im Auftrag der Eigentümerin der Gleisanlagen 

zum Zweck der Begutachtung bzw. der Kontrolle der Gleisanlagen. 
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Empfehlung Nr. 10 

 

 Im Rahmen der Hafenaufsicht wäre sicherzustellen, dass an 

Eisenbahnanlagen angrenzende Einfriedungen bzw. Zaunan-

lagen der Bestand- und Baurechtsnehmenden und sonstigen 

Vertragspartnerinnen bzw. Vertragspartner der Hafen Wien 

GmbH eine ausreichende Standfestigkeit aufweisen, damit 

der Eisenbahngüterverkehr nicht beeinträchtigt oder gefähr-

det wird. Bewuchs von Zaunfeldern durch Kletterpflanzen 

wäre rechtzeitig zu entfernen. 

 

 Stellungnahme der geprüften Stelle: 

 Die Einzäunung obliegt der Bestandnehmerinnen bzw. Be-

standnehmer, ist aber in den Bestandverträgen nicht vorge-

schrieben und daher freiwillig. Die Hafen Wien GmbH wird 

aber die Bestandnehmerinnen bzw. Bestandnehmer auf 

eventuellen Bewuchs hinweisen. 

 

 Die Hafenaufsicht hat die schifffahrtsrechtliche Aufsicht 

über die Hafenanlagen, außerhalb der Hafenanlagen besteht 

als Hafenaufsicht keine Befugnis, Anordnungen zu treffen. 

 

Gegenäußerung des StRH Wien: 

 Nach den Bestimmungen des vorwiegend im ABGB geregel-

ten Schadenersatzrechtes besteht eine Verkehrssicherungs-

pflicht für diejenige bzw. denjenigen, die bzw. der auf einem 

ihr bzw. ihm zu Verfügung stehenden Grund einen Verkehr 

für Menschen öffnet. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wurde umgesetzt.  
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Die Einzäunung ist eine mobile Einzäunung der Betriebsfläche ei-

ner Bestandnehmerin, diese hat den Bewuchs von der mobilen Ein-

zäunung inzwischen entfernt. 

 

Empfehlung Nr. 11 

 

 Die Eigentümerin der Gleisanlagen (großes österreichisches 

Eisenbahninfrastrukturunternehmen) wäre bei im Rahmen 

der Hafenaufsicht festgestellten oder bei bekanntgeworde-

nen Mängeln an den Gleisanlagen im Hafen Albern um Behe-

bung der Mängel zu ersuchen. 

 

 Stellungnahme der geprüften Stelle: 

 Der Empfehlung wird nachgekommen. Bei bekanntgeworde-

nen Mängeln an den Gleisanlagen wird die Eigentümerin um 

die Behebung der Mängel ersucht. Zusätzlich werden der Ei-

gentümerin die im Bericht ausgewiesenen Mängel nochmals 

schriftlich mitgeteilt und auf den gegenständlichen StRH 

Wien-Bericht (nach Veröffentlichung) Bezug genommen. 

 

 Die Hafenaufsicht hat die schifffahrtsrechtliche Aufsicht 

über die Hafenanlagen, außerhalb der Hafenanlagen besteht 

als Hafenaufsicht keine Befugnis, Anordnungen zu treffen. 

 

Gegenäußerung des StRH Wien: 

 Nach den Bestimmungen des vorwiegend im ABGB geregel-

ten Schadenersatzrechtes besteht eine Verkehrssicherungs-

pflicht für diejenige bzw. denjenigen, die bzw. der auf einem 

ihr bzw. ihm zu Verfügung stehenden Grund einen Verkehr 

für Menschen öffnet. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wurde umgesetzt.  
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Im April 2023 gab es eine Sicherheitsbegehung seitens der Eigen-

tümerin der Gleisanlagen. Das Protokoll darüber vom 31. Mai 2023 

liegt im Hafen Wien auf. Vorgesehen sind regelmäßige Gleisbege-

hungen im Auftrag der Eigentümerin der Gleisanlagen zum Zweck 

der Begutachtung bzw. der Kontrolle der Gleisanlagen. 

 

Empfehlung Nr. 12 

 

 Für die Beantragung der neuen Betriebsordnung für den Ha-

fen Albern bei der MA 58 - Wasserrecht wäre vorweg zu prü-

fen, ob die ursprünglich vorhandene Feuerwehrzufahrt im 

Bereich des noch bestehenden nicht-öffentlichen Eisen-

bahnübergangs in Bahn-km 2,827, der zur Bergungstreppe 

führt, für Einsatzkräfte erforderlich ist. Sollte tatsächlich 

keine Notwendigkeit einer Feuerwehrzufahrt an dieser Stelle 

bestehen, dann sollte auch geprüft werden, ob die nunmeh-

rige Eigentümerin der Gleisanlagen aus der Erhaltungspflicht 

für den nicht-öffentlichen Eisenbahnübergang zu entlassen 

ist. 

 

 Stellungnahme der geprüften Stelle: 

 Der Empfehlung wird nachgekommen. Es wird die Beurtei-

lung der Prüfstelle für Brandschutztechnik für die ursprüng-

lich vorhandene Feuerwehrzufahrt der MA 68 - Feuerwehr 

und Katastrophenschutz vorgelegt und um Stellungnahme 

ersucht. Diese wird dann bei der MA 58 - Wasserrecht ange-

zeigt. Diese daraus resultierende Beurteilung wird in der 

künftigen Betriebsordnung abgebildet. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung befindet sich in Umsetzung.  

 

Die Unterlagen wurden der MA 68 - Feuerwehr und Katastrophen-

schutz - Vorbeugender Brandschutz, übermittelt. Eine Stellung-

nahme ist noch ausständig.  
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Empfehlung Nr. 13 

 

 Im Rahmen der Hafenaufsicht wäre dafür zu sorgen, dass 

Verunreinigungen von Gleisanlagen mit landwirtschaftlichen 

Produkten etwa mit Getreidekörnern von den Verursacherin-

nen bzw. Verursachern entfernt werden, um beispielsweise 

Tauben die Nahrungsgrundlage im Hafen Albern zu entzie-

hen. Außerdem wäre zu prüfen, wie erreicht werden kann, 

dass sich die Verladeeinrichtungen über den Gleisanlagen 

nicht als Aufenthaltsplätze für Tauben eignen, um darunter-

liegende Ansammlungen von Taubenkot zu vermeiden. 

 

 Stellungnahme der geprüften Stelle: 

 Die Eisenbahnanlage ist nicht im Eigentum der Hafen Wien 

GmbH. Die Betreiberinnen bzw. die Betreiber der Siloanlagen 

entfernen bereits den Großteil der Körner; aufgrund des 

Gleisbetts ist eine Reinigung nicht zu 100 % möglich. 

 

 Angemerkt wird, dass die Hafenaufsicht nach dem Gesetz 

die schifffahrtsrechtliche Aufsicht über die Hafeneinrichtun-

gen an der Donau betrifft, außerhalb der Hafenanlagen be-

steht als Hafenaufsicht keine Befugnis, Anordnungen zu 

treffen oder in fremdes Eigentum einzugreifen. Nach den 

Bestimmungen des ABGB trifft die Verkehrssicherungs-

pflicht die jeweilige Besitzerin bzw. den jeweiligen Besitzer 

des Werkes. Besitzerin bzw. Besitzer des Werkes ist dieje-

nige bzw. derjenige, die bzw. der die Sache auf eigene Rech-

nung führt, diese bzw. dieser hat auch die Pflicht, dafür 

Sorge zu tragen, dass keine Schäden durch ihr bzw. sein Ei-

gentum entstehen. Dies trifft nicht auf die Hafen Wien GmbH 

zu. 
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Gegenäußerung des StRH Wien: 

 Nach den Bestimmungen des vorwiegend im ABGB geregel-

ten Schadenersatzrechtes besteht eine Verkehrssicherungs-

pflicht für diejenige bzw. denjenigen, die bzw. der auf einem 

ihr bzw. ihm zu Verfügung stehenden Grund einen Verkehr 

für Menschen öffnet. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wurde umgesetzt.  

 

Im April 2023 gab es eine Sicherheitsbegehung seitens der Eigen-

tümerin der Gleisanlagen. Das Protokoll darüber vom 31. Mai 2023 

liegt im Hafen Wien auf. Vorgesehen sind regelmäßige Gleisbege-

hungen im Auftrag der Eigentümerin der Gleisanlagen zum Zweck 

der Begutachtung bzw. der Kontrolle der Gleisanlagen. 

 

Empfehlung Nr. 14 

 

 Der Fußweg von der Bushaltestelle Alberner Hafen zum 

Friedhof der Namenlosen wäre durch geeignete Pflegemaß-

nahmen dauerhaft in einem ordentlichen Zustand zu halten. 

 

 Stellungnahme der geprüften Stelle: 

 Der Empfehlung wird nachgekommen. Der Fußweg von der 

Bushaltestelle Alberner Hafen zum Friedhof der Namenlo-

sen wird durch geeignete Pflegemaßnahmen dauerhaft in ei-

nem ordentlichen Zustand gehalten. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wurde umgesetzt.  
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Für den Stadtrechnungshofdirektor: 

Dipl.-Ing. Dr. Michael Kaindl 

Wien, im Februar 2024 


